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1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten 

bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte vom 27. September 2017 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat aufgrund der §§ 7, 8 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. 
S. 966), und der §§ 21 Abs. 1 und 3 sowie 52 Abs. 2, 3, 4 und 5 des Gesetzes über den 
Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) in seiner Sitzung am 26. September 2017 folgende 1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen 
Feuerwehr Anröchte beschlossen.  
 
 

§ 1 
 
Der § 6 – Fahrzeug- und Gerätekosten - der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 
Entgelten bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte erhält folgende neue Fassung: 
 

Fahrzeugkosten 
 
1. Bei Einsätzen nach § 52 Abs. 2 und Abs. 5 BHKG werden die Fahrzeugkosten für die zum 

Einsatz kommenden Fahrzeuge aufgrund der Einsatzzeit, in der sie vom 
Feuerwehrgerätehaus abwesend sind, berechnet. Die Einsatzzeit beginnt mit dem Ausrücken 
und endet mit der Rückkehr zum Feuerwehrgerätehaus.  
 

2. Abgerechnet wird grundsätzlich nach Einsatzstunden. Als Mindestgebühr gilt der Satz für 
eine Viertelstunde. Darüber hinaus wird jede angefangene Viertelstunde als volle 
Viertelstunde abgerechnet.  
 

3. Bei Fahrzeugen sind im Kostenersatz die Nebenkosten und die Aufwendungen für die 
Inanspruchnahme der in den Fahrzeugen befindlichen Geräte, außer bei Ölsperren, enthalten.  
 

4. Die Höhe der Stundensätze der eingesetzten Fahrzeuge bemisst sich nach dem als 
Anlage beigefügten Kostentarif, der Bestandteil dieser Satzung ist.  

 
 

§ 2 
 
Der § 7 – Sachkosten - der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei 
Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte erhält folgende neue Fassung: 
 

Sach- und Gerätekosten 
 
Die Sachkosten wie Schaummittel, Ölbindemittel usw. sowie die Gerätekosten werden zusätzlich 
zu den Personal- und Fahrzeugkosten in voller Höhe zum jeweiligen Tagespreis berechnet. 
 
 

§ 3 
 
Der in der Anlage zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Entgelten bei Einsätzen 
der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte aufgeführte Kostentarif bei dem Einsatzleitwagen (ELW 1) 
wird von 33,00 € auf 53,00 € geändert. 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11866&vd_back=N
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=11866&vd_back=N
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§ 4 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW:  
Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 
Rates vom 26. September 2017 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen 
(§ 2 Absatz 1und 2 BekanntmVO NRW). 
 
Die vorstehende 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und 
Gebühren bei Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Anröchte wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, den 27. September 2017 
 
 
 
gez. Schmidt 
 
Bürgermeister  
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Friedhöfe der Gemeinde Anröchte 

 

- Friedhofsgebührensatzung - 

 

vom 27. September 2017  

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

(Bestattungsgesetz - BestG NRW) vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 09. Juli 2014 (GV. NRW. S 405), und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunal-

abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 712), 

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1150), hat 

der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 26. September 2017 folgende Satzung über 

die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Anröchte – 

Friedhofsgebührensatzung - beschlossen: 

 

§ 1 

Gebührenpflicht 

 

Für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren nach 

Maßgabe dieser Satzung erhoben. 

 

 

§ 2 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist derjenige, der Leistungen im Sinne von § 4 dieser Satzung in Anspruch 

nimmt. Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

 

§ 3 

Fälligkeit 

 

Die Gebühren sind spätestens zwei Wochen nach Zugang des Gebührenbescheides an die                  

Gemeindekasse zu zahlen. 
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§ 4 

Gebührensätze 

 

 

A) Gebühren für Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten  EURO 

 

 1. Grabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 

  Kindergrabstätte 691,00 

 2. Grabstätte für Verstorbene nach Vollendung des 5. Lebensjahres 1.688,00 

 3. Grabstätte für Urnen/Aschen 529,00 

 4. a) Baumgrabstätte für Urnen  529,00 

 4. b) Schild an der Stele der Baumgrabstätten 30,00 

 

 

B) Gebühren für Wahlgrabstätten 

 

 1. Erwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte je Grabstelle 2.026,00 

 2. Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte 

  für die Dauer von mindestens 5 Jahren, höchstens 30 Jahren; 

  je Jahr und Grabstelle gem. § 13 Abs. 4 der Friedhofssatzung 68,00 

 3. Verlängerung der Nutzungszeit gem. § 13 Abs. 5 der 

  Friedhofssatzung (Ausgleichsgebühr) für jedes Jahr je Grabstelle 68,00 

 

 

C) Gebühren für die Grabbereitung und Bestattung 

 

 1. Für das Ausheben und Verfüllen eines Grabes 

  in einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 1.355,00 

 2. Für das Ausheben und Verfüllen eines Kinderreihengrabes 1.046,00 

 3. Für das Beisetzen einer Urne/Asche 753,00 

 4.  Für das Beisetzen einer Asche auf dem Urnenstreufeld 45,00 

 

 

D) Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen 

 

 1. Umbettung eines Sarges aus einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 1.621,00 

 2. Umbettung eines Sarges aus einem Kinderreihengrab  1.621,00 

 3. Umbettung einer Urne 550,00 

 

 

E) Gebühren für die Inanspruchnahme der Trauerhalle und Leichenzelle 

 

 Benutzung der Trauerhalle und/oder Leichenzelle des Friedhofes 111,00 
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§ 5 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 

von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Anröchte vom 21. September 2016 

außer Kraft.  

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Übereinstimmungserklärung gemäß § 2 Absatz 3 Bekanntmachungsverordnung NRW:  

Der vorstehende Beschluss über den Erlass der Satzung stimmt mit dem Satzungsbeschluss des 

Rates vom 26. September 2017 überein. Der Beschluss ist ordnungsgemäß zustande gekommen 

(§ 2 Absatz 1und 2 BekanntmVO NRW). 

 

Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der 

Gemeinde Anröchte - Friedhofsgebührensatzung - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es 

wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung 

nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, 

es sei denn,  

 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Gemeinde Anröchte 

 

Anröchte, 27. September 2017 

 

 

gez. Schmidt 

 

Bürgermeister 
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9. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Gemeinde Anröchte vom 27.09.2017 
 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966); der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10, 12 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV. 
NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1150), 
des § 54 des Landeswassergesetzes NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 
(GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559 ff.) und 
des Nordrheinwestfälischen Gesetzes zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG 
NRW) vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) in Verbindung mit der Entwässerungssatzung der 
Gemeinde Anröchte vom 15.12.2010, in der Fassung des 1. Nachtrags vom 06.02.2014, hat der 
Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgende 9. Nachtragssatzung 
beschlossen: 

 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Anröchte vom 
16.12.2009 in der Fassung des 8. Nachtrags vom 22.09.2016 wird wie folgt geändert:  
 
 

Artikel I 
 

 

§ 1 Abs. 2 

erhält folgende Fassung: 

 
(2) Entsprechend § 1 Abs. 2 der Entwässerungssatzung der Gemeinde Anröchte vom 15.12.2010 

stellt die Gemeinde zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden 
Klärschlämme die erforderlichen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung 
(gemeindliche Abwasseranlagen). Hierzu gehört der gesamte Bestand an personellen und 
sachlichen Mitteln, die für eine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung erforderlich sind. 
 

 

 § 2 Abs. 1 

erhält folgende Fassung:  
 

(1) Für die Inanspruchnahme der gemeindlichen Abwasseranlage erhebt die Gemeinde nach §§ 4 

Abs. 2, 6 KAG NRW und § 54 LWG NRW Abwassergebühren (Benutzungsgebühren) zur 

Deckung der Kosten i.S.d. § 6 Abs. 2 KAG NRW. 

 

 

§ 4  

erhält folgende Fassung:  
 

(1) Die Gebühr für Schmutzwasser wird nach der Menge des häuslichen und gewerblichen 

Schmutzwassers berechnet, das der Abwasseranlage von den angeschlossenen 

Grundstücken zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter (m³) Schmutzwasser. 

Veranlagungszeitraum für die Schmutzwassergebühr ist das Kalenderjahr. 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15201&vd_back=N666&sg=0&menu=1
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(2) Als Schmutzwassermenge gilt die aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage bezogene 

Frischwassermenge (§ 4 Abs. 3) und die aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z.B. 

privaten Brunnen, Regenwassernutzungsanlagen) gewonnene Wassermenge (§ 4 Abs. 4), 

abzüglich der auf dem Grundstück nachweisbar verbrauchten und zurückgehaltenen 

Wassermengen, die nicht in die gemeindliche Abwasseranlage eingeleitet werden (§ 4 Abs. 

5). 

 
(3) Die dem Grundstück zugeführten Wassermengen werden durch den Wasserzähler des 

örtlichen Wasserversorgers ermittelt. Bei dem aus der öffentlichen Wasserversorgungsanlage 
bezogenen Wasser gilt die mit dem Wasserzähler gemessene Wassermenge als 
Verbrauchsmenge. Hat ein Wasserzähler nicht ordnungsgemäß funktioniert, so wird die 
Wassermenge von der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres 
geschätzt. Die Datenübernahme vom örtlichen Wasserversorger sowie die Datenspeicherung 
und Datennutzung der Wasserzähler-Daten des Wasserversorgers erfolgt, um dem 
Gebührenpflichtigen die zweimalige Ablesung seines Wasserzählers zu ersparen. Sie dient 
der ordnungsgemäßen Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (§ 46 Abs. 1 
LWG NRW) und der Abwasserüberlassungspflicht durch den gebührenpflichtigen Benutzer (§ 
48 LWG NRW) sowie zur verursachergerechten Abrechnung der Schmutzwassergebühr und 
zum Nachweis der rechtmäßigen Erhebung der Schmutzwassergebühr. Insoweit hat der 
Grundstückseigentümer als Gebührenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz) zu dulden.   
 

(4) Bei der Wassermenge aus privaten Wasserversorgungsanlagen (z. B. privaten Brunnen, 
Regenwassernutzungsanlagen) hat der Gebührenpflichtige den Mengennachweis durch einen 
auf seine Kosten eingebauten und messrichtig funktionierenden Wasserzähler nach § 4 Abs. 
5 Nr. 2 dieser Satzung zu führen. Der Nachweis über den messrichtig funktionierenden 
Wasserzähler obliegt dem Gebührenpflichtigen. Ist dem Gebührenpflichtigen der Einbau eines 
solchen Wasserzählers nicht zumutbar, so ist die Gemeinde berechtigt, die aus diesen 
Anlagen zugeführten Wassermengen zu schätzen (z. B. auf der Grundlage der durch die 
wasserrechtliche Erlaubnis festgelegten Entnahmemengen oder auf der Grundlage der 
Pumpleistung sowie Betriebsstunden der Wasserpumpe oder unter Berücksichtigung der 
statistischen Verbräuche im Gemeindegebiet). Eine Schätzung erfolgt auch, wenn der 
Wasserzähler nicht messrichtig funktioniert.  

 
(5) Bei der Ermittlung der Schmutzwassermenge werden die auf dem Grundstück anderweitig 

verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen (sog. Wasserschwundmengen) 
abgezogen, die nachweisbar nicht dem öffentlichen Kanal zugeführt werden. Der Nachweis 
der Wasserschwundmengen obliegt den Gebührenpflichtigen. Der Gebührenpflichtige ist 
grundsätzlich verpflichtet, den Nachweis durch eine auf seine Kosten eingebaute, messrichtig 
funktionierende und geeignete Messeinrichtung in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht 
(MessEG, Mess-EichV) zu führen: 

 
Nr. 1: Abwasser-Messeinrichtung 
Geeignete Abwasser-Messeinrichtungen sind technische Geräte, die in regelmäßigen 
Abständen kalibriert werden müssen. Die Kalibrierung ist nach den Hersteller-Angaben 
durchzuführen und der Gemeinde nachzuweisen, um die ordnungsgemäße Funktion der 
Abwasser-Messeinrichtung zu dokumentieren. Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine 
Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht statt.  
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Nr. 2: Wasserzähler  
Ist die Verwendung einer Abwasser-Messeinrichtung im Einzelfall technisch nicht möglich oder 
dem Gebührenpflichtigen nicht zumutbar, so hat er den Nachweis durch einen auf seine 
Kosten eingebauten, messrichtig funktionierenden und geeichten Wasserzähler zu führen. Der 
Wasserzähler muss in Anlehnung an das Mess- und Eichrecht (MessEG, Mess- und EichVO) 
alle 6 Jahre erneut geeicht werden oder durch einen neuen Wasserzähler mit einer 
Konformitätserklärung des Herstellers ersetzt werden. Aus der Konformitätserklärung muss 
sich ergeben, dass der Wasserzähler messrichtig funktioniert. Der Nachweis über die 
messrichtige Funktion sowie Eichung des Wasserzählers obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
Wird dieser Nachweis nicht geführt, findet eine Berücksichtigung der Abzugsmengen nicht 
statt.   

 
Nr. 3: Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen 

Ist im Einzelfall auch der Einbau eines Wasserzählers zur Messung der 
Wasserschwundmengen technisch nicht möglich oder dem Gebührenpflichtigen nicht 
zumutbar, so hat der Gebührenpflichtige den Nachweis durch nachprüfbare Unterlagen zu 
führen. Aus diesen Unterlagen muss sich insbesondere ergeben, aus welchen 
nachvollziehbaren Gründen Wassermengen der gemeindlichen Abwassereinrichtung nicht 
zugeleitet werden und wie groß diese Wassermengen sind. Die nachprüfbaren Unterlagen 
müssen geeignet sein, der Gemeinde eine zuverlässige Schätzung der auf dem Grundstück 
zurückgehaltenen Wassermengen zu ermöglichen. Sind die nachprüfbaren Unterlagen 
unschlüssig und/oder nicht nachvollziehbar, werden die geltend gemachten 
Wasserschwundmengen nicht anerkannt. Soweit der Gebührenpflichtige durch ein spezielles 
Gutachten bezogen auf seine Wasserschwundmengen den Nachweis erbringen will, hat er die 
gutachterlichen Ermittlungen vom Inhalt, von der Vorgehensweise und vom zeitlichen Ablauf 
vorher mit der Gemeinde abzustimmen. Die Kosten für das Gutachten trägt der 
Gebührenpflichtige. 
 

(6) Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag 
bis zum 30.11. des Jahres, in dem die Wasserschwundmengen aufgetreten sind, durch den 
Gebührenpflichtigen bei der Gemeinde geltend zu machen. Nach Ablauf dieses Datums findet 
eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt (Ausschlussfrist). Fällt der 
30.11. des jeweiligen Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die Ausschlussfrist am 
darauf- folgenden Montag. 
 

(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 4,27 €. 

 

 

§ 5 Abs. 4 

erhält folgende Fassung:  

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden m² bebauter und/oder befestigter Fläche 0,71 €. 

 
 

§ 7 Abs. 1 

erhält folgende Fassung: 
 
(1) Gebührenpflichtige sind   

a) der Grundstückseigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, auch der 
Erbbauberechtigte, 
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b) der Nießbraucher oder derjenige, der ansonsten zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
berechtigt ist, 

c)  der Straßenbaulastträger für die Straßenoberflächenentwässerung. 
 

 Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner.  
 

 
 

Artikel II 
 

Die 9. Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Wortlaut des Satzungstextes stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Rates überein. Die 
vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, 27. September 2017 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 
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9. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von  

Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung)  

der Gemeinde Anröchte vom 27.09.2017 
 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966); der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW - StrReinG NRW) vom 18.12.1975 
(GV. NW. S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25.10.2016 
(GV. NRW. S. 868) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1150) hat der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner 
Sitzung am 26.09.2017 folgende 9. Nachtragssatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
Die Straßenreinigungs-  und Gebührensatzung der Gemeinde Anröchte vom 03.07.2009 in der 
Fassung des 8. Nachtrags vom 11.09.2015 wird wie folgt geändert:  
 
 
 

§ 6 Abs. 4 

erhält folgende Fassung: 
 

(4)  Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 
 
- in Reinigungsklasse S1 (wöchentliche Reinigung):  0,70 € 

 - in Reinigungsklasse S2 (14 – tägliche Reinigung):  0,35 €. 
 
 

§ 6 Abs. 5 

erhält folgende Fassung: 
 

(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 

 
 - in Reinigungsklasse W: 0,20 €. 
 

 

Artikel II 
 

Die 9. Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Wortlaut des Satzungstextes stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Rates überein. Die 
vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, 27. September 2017 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 

13. Nachtrag zur Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung  

in der Gemeinde Anröchte vom 27.09.2017 
 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966); des § 9 des Abfallgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz -LAbfG-) vom 21.06.1988 (GV. NW. S. 
250), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07.04.2017 (GV. NRW. S. 442); der 
§§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV. NW. S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.12.2016 
(GV. NRW. S. 1150); der Satzung des Kreises Soest über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung von Abfallentsorgungsanlagen vom 07.12.2000 (Abfallgebührensatzung), zuletzt 
geändert durch 16. Satzung vom 20.12.2016, und der Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Gemeinde Anröchte vom 14.11.2012, zuletzt geändert durch 2. Nachtrag vom 08.02.2017, hat 
der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 26.09.2017 folgende 13. 
Nachtragssatzung beschlossen: 
 
Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Anröchte 
vom 12.12.2001 in der Fassung des 12. Nachtrags vom 22.09.2016 wird wie folgt 
geändert: 
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Artikel I 

 
§ 4 Abs. 1 

erhält folgende Fassung:  
 

Die Behältergebühren für die Restmüllabfuhr betragen bei einmaliger Entleerung im  
2-wöchentlichen Abfuhrrhythmus jährlich für jeden  
 
               80 l   Restmüllbehälter  112,00  Euro 
             120 l   Restmüllbehälter 155,00 Euro 
            240 l   Restmüllbehälter     285,00 Euro. 
 
Die Behältergebühren für die Restmüllabfuhr beinhalten auch Entsorgungsleistungen für die 
Altpapiersammlung und die Weihnachtsbaumentsorgung. 

 

§ 4 Abs. 2 

erhält folgende Fassung:  
 

Die Behältergebühren für die Bioabfallabfuhr betragen bei einmaliger Entleerung im  
2-wöchentlichen Abfuhrrhythmus jährlich für jeden  
 
               80 l   Bioabfallbehälter  50,00  Euro 
             120 l   Bioabfallbehälter 75,00 Euro 
            240 l   Bioabfallbehälter     150,00 Euro. 
 

Artikel II 
 

Die 13. Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Wortlaut des Satzungstextes stimmt mit dem Satzungsbeschluss des Rates überein. Die 
vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, dass 
eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, 27. September 2017 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 
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21. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Anröchte 
 
Gemäß § 6 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.September 2004 (BGBl. I S. 22414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, wird die Genehmigung zur Änderung des 
Flächennutzungsplanes bekannt gemacht. 
 
Gemäß § 34 Absatz 1 LPIG ist die Planungsabsicht mit den Erfordernissen der Raumordnung 
vereinbar. 
 

Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 die 21. Änderung des 
Flächennutzungsplanes der Gemeinde Anröchte beschlossen. Die Begründung ist in dieser 
Sitzung ebenfalls beschlossen worden. 
 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Anröchte. Es hat eine Größe von ca. 
1,1 ha. Umgeben ist das Plangebiet von Ulmenweg im Westen und der Straße „Vor den Birken“ 
im Norden. 
 
Die genaue Lage ist dem Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Gemäß § 6 Absatz 5 BauGB ist die Erteilung der Genehmigung des Flächennutzungsplanes 
ortsüblich bekannt zu machen. Jedermann kann gemäß § 6 Absatz 5 BauGB den 
Flächennutzungsplan einschließlich Begründung und zusätzlicher Erklärung bei der 
Gemeindeverwaltung Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 26 oder 29, oder auf der Internetseite 
der Gemeinde www.anroechte.de einsehen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 42 schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Es wird darauf verwiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Änderung des Flächennutzungsplanes ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Beschluss vorher beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Übersichtsplan: 
 

 
 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, 02. Oktober 2017 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 42 „Vor den Birken III“, Anröchte 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBl. I S. 22414), das zuletzt durch 
Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 
 

Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 26.09.2017 den Bebauungsplan 
Nr. 42 „Vor den Birken III“, Anröchte gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die 
Begründung ist in dieser Sitzung ebenfalls beschlossen worden. 
 
Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand von Anröchte. Es hat eine Größe von ca. 
1,3 ha und beinhaltet die Grundstücke Gemarkung Anröchte Flur 12 Flurstücke 10, 11, 739 tlw., 
1049 und 1054. Umgeben ist das Plangebiet von Ulmenweg im Westen und der Straße „Vor den 
Birken“ im Norden. 
 
Die genaue Lage ist dem Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, ein bedarfsgerechtes Angebot an Baugrundstücken unter 
Berücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verfügung zu stellen. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und § 7 Abs. 4 GO NRW tritt der Bebauungsplan Nr. 42 „Vor den 
Birken III“, Anröchte, einschließlich Begründung am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Gemeinde Anröchte in Kraft. Jedermann kann gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die Satzung 
einschließlich Begründung bei der Gemeindeverwaltung Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 26 
oder 29, oder auf der Internetseite der Gemeinde www.anroechte.de einsehen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Danach 
erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung 
des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 42 schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Es wird darauf verwiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 
e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
f) der Bebauungsplan Nr. 42 „Vor den Birken III“, ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 

gemacht worden,  
g) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
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h) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Übersichtsplan: 
 

 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Anröchte, 02. Oktober 2017 
 
gez. S c h m i d t 
Bürgermeister







 


